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Gericht 

AUSL EGMR 

Rechtssatznummer 

RS0128392 

Entscheidungsdatum 

09.04.2019 

Geschäftszahl 

Bsw8000/08; Bsw23887/16 

Norm 

MRK Art8 Abs2 IV3f 

Rechtssatz 

Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit einer Ausweisung unter Art 8 MRK ist auf den Zeitpunkt der 
Entscheidung des EGMR abzustellen. Seine Aufgabe ist es, die Konventionskonformität der tatsächlichen 
Ausweisung zu prüfen und nicht die der rechtskräftigen Ausweisungsentscheidung. Jeder andere Ansatz 
würde den Schutz der MRK theoretisch und illusorisch machen, indem er den Vertragsstaaten erlaubt, Bf. 
Monate oder sogar Jahre nach einer endgültigen Entscheidung auszuweisen, ungeachtet der Tatsache, 
dass eine solche Ausweisung wegen der inzwischen eingetretenen Entwicklungen unverhältnismäßig 
wäre. (Bem: A. A. gg. das Vereinigte Königreich) 

Entscheidungstexte 

TE AUSL EGMR 2011-09-20 Bsw 8000/08 

Beisatz: gegenteilig zu RS0126792. (T1); Veröff: NL 2011,282 

 

TE AUSL 2019-04-09 Bsw 23887/16 

vgl; Beisatz: Hier: Keine Berücksichtigung der seit Begehung der Straftat, die den Grund für die 
Ausweisung bildet, vergangenen Zeit von zwölf Jahren und der mittlerweile eingetretenen Invalidität des 
Täters. (I. M. gg die Schweiz) (T2) 

Anm: Veröff: NL 2019,151 

European Case Law Identifier 

ECLI:AT:AUSL000:2011:RS0128392 


